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� Das Jahr 2020 war für alle
ein bewegtes und zumTeil

unheilvolles Jahr. Dies betraf lei-
der auch die Mietenpolitik in
Schleswig-Holstein. In großen
Teilendes Landes zieht dasMiet-
niveau weiter an. Davon vorran-
gigbetroffen sinddieStädteKiel,
Lübeck und Flensburg, das
Hamburgische Umland und die
Bädergemeinden an Nord- und
Ostsee. Trotz der angespannten
Situation hat die Landesregie-
rung sich entschieden, Ende
2020 sowohl die Kappungsgren-
zenverordnung als auch die
Mietpreisbremse auslaufen zu
lassen bzw. abzuschaffen. Das
ist nicht hinnehmbar, weshalb
der Landesverband die Wieder-
einführung dieser beiden Instru-
mente im Rahmen seines Forde-
rungsprogramms fordert.
Seit 2017 regiert in Schleswig-
Holstein die Jamaika-Koalition
aus CDU, Grünen und FDP. Ziel
des Koalitionsvertrages war, die
Instrumente reduzierte Kap-
pungsgrenze und Mietpreis-
bremse abzuschaffen, da sie an-
geblich nicht zur Verbesserung
der Mietersituation geeignet sei-
en, und sie durchwirksamere In-
strumente zu ersetzen. Der Ver-
band widersprach der Regie-
rung, da die Kappungsgrenze
unmittelbar in den ursprünglich
zwölf begünstigten Kommunen
wirkte und die Mieterhöhungs-
forderungen im Bestand auf ma-
ximal 15 Prozent senkte. Die Lan-
deshauptstadt Kiel hatte seiner-
zeit gezögert und wurde verspä-
tet ab31.März 2018 indieVerord-
nung der Kappungsgrenze auf-
genommen.
Hinsichtlich der Mietpreisbrem-
se wurde angeführt, dass der
Entschluss der Landesregierung
nicht nachvollzogen werden
könne, da auf Bundesebene die
Mietpreisbremse nachgeschärft
wurde. Zudemsindbisheutekei-
ne geeigneten Instrumente vor-
handen,diedämpfendaufAnge-

Resümee des Jahres 2020
bots- und Bestandsmieten wir-
ken.
Zudem bekommen Mieterinnen
und Mieter aus den betroffenen
Gebieten in Schleswig-Holstein
nun vermehrt Mieterhöhungen,
wonach die Miete um die Diffe-
renz von fünf Prozent erhöht
werden soll. Insbesondere auf-
grund der Corona-Pandemie ist
dasVorgehenmoralischbedenk-
lich.
Durch die coronabedingte große
finanzielle Unsicherheit (Ar-
beitslosigkeit, Kurzarbeit usw.)
kehrte auch das Problembe-
wusstsein hinsichtlich der feh-
lenden Sozialwohnungen zu-
rück. Schleswig-Holstein konnte
einst220.000öffentlichgeförder-
te Wohneinheiten vorhalten.
DurcheineArt „Ausverkauf“von
Sozialwohnungen um die Jahr-
tausendwende und daraufhin
unzählige Weiterverkäufe stan-
den dem Wohnungsmarkt in
Schleswig-Holstein im Jahr 2020
nur noch 45.890 Sozialwohnun-
gen zur Verfügung. Hinzu
kommt, dass bis 2030 durch-
schnittlichca. 2.600Wohnungen
aus den Zweckbindungen fallen.
Laut IB.SH wurden jedoch im
Jahr2019nur872Wohneinheiten
fertiggestellt, zusätzliche 22
Wohneinheiten unterliegen der
ZweckbindungaufgrundvonBe-
standsmaßnahmen. Sollte der
soziale Wohnungsbau nicht
massiv ansteigen, wäre das Re-
sultat fatal.
Erschwerend kommthinzu, dass
die Corona-Pandemie dies nun
noch weiter dramatisiert, da im
weiteren Verlauf damit zu rech-
nen ist, dass viele Mieterinnen
und Mieter sich aufgrund finan-
zieller Einbußenwohnungstech-
nisch neu orientieren müssen.
Das bedeutet, dass mehr denn je
bezahlbarerWohnraumbenötigt
wird.
Unter diesen Gesichtspunkten
ist es dringend geboten, sowohl
die Kappungsgrenzenverord-

nung als auch die Mietpreis-
bremse für mehr Gemeinden
wieder einzuführen.
Zudem fordert der Landesver-
band dringend Wohnungsneu-
bau durch Kommunen und das
Land Schleswig-Holstein. Um
langfristig korrigierend bezahl-
bare Wohnungen zu sichern, ist
es notwendig, eigene Woh-
nungsbaugesellschaften zu er-
richten. Finanzinvestoren wer-
den dies nicht tun.
Ebenso erschreckend sind die
neuen Methoden der Vonovia.
Neuerdings gestaltet Vonovia
seine Betriebskosten- und Heiz-
kostenabrechnungen so un-
durchsichtig, dass nicht nach-
vollzogen werden kann, welche
undzuwelchenPreisenArbeiten
bzw. Dienstleistungen vorge-
nommenwurden.
Gleichzeitig hat Vonovia ange-
kündigt, seine Mieterinnen und
Mieter in Zukunft als Anbieter
mit Kabelanschluss zu versor-

IN EIGENER SACHE
Liebe Mitglieder,
wir benötigen Ihre Unterstützung! Da wir täglich viel Post und
E-Mails erhalten (coronabedingt hat sich dieser Kommunikati-
onsweg noch ausgeweitet), bitten wir Sie um Ihre Mithilfe:

1. Geben Sie Vor- und Zunamen des Mitgliedes und die
Mitgliedsnummer an.

2. Bei E-Mails übermitteln Sie Anlagen vorzugsweise imWord-,
PDF- oder JPG-Format und gebündelt in einer Datei.

3. Vereinbaren Sie Beratungstermine ausschließlich telefonisch
unter der Rufnummer 0431/97 91 90.

4. In wirklich dringenden Angelegenheiten (z.B. bei gerichtli-
chen Fristen, Gefahr im Verzug u.Ä.) melden Sie sich zusätzlich
zur E-Mail-Nachricht telefonisch amMontag, Mittwoch und
Freitag zwischen 11.30 und 12.00 Uhr sowie am Dienstag und
Donnerstag zwischen 9.00 und 11.30 Uhr bei uns.

5. Komplexe Sachverhalte wie Mieterhöhungen, Heiz- und
Betriebskostenabrechnungen etc. bitten wir in einem zuvor zu
vereinbarenden telefonischen Beratungstermin zu besprechen.

6. Bündeln Sie Ihre Informationen nach Möglichkeit in einer
E-Mail-Nachricht.

7. Rückrufwünsche können wir in der Regel nicht erfüllen.

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken!
Ihr Mieterverein

gen. Dies würde sich jedoch als
nicht relevant herausstellen,
wenn Mieterinnen und Mieter in
Zukunft selbst für den Kabelan-
schluss zuständig sind. Daswür-
de aus dem geplanten Vorgehen
des Bundeswirtschaftsministeri-
ums resultieren, die Regelung
abzuschaffen, wonach Woh-
nungsunternehmen die gemein-
schaftliche Kabelversorgung
umlagefähig über die Nebenkos-
ten ansetzen können.
Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass sich die woh-
nungspolitische Situation in
Schleswig-Holstein zugespitzt
hatundeineVerbesserung inna-
her Zukunft nicht ersichtlich ist,
damieterschützende Instrumen-
te abgeschafft wurden und ver-
gleichbare Alternativen nicht in
Sicht sind. Zudemwird die Coro-
na-Pandemie wahrscheinlich
noch einige Zeit dauern und
auch auf demMietmarkt Spuren
hinterlassen. �
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Kieler Mieterverein – Nachholtermin
Mitgliederversammlung 2020

Der Kieler Mieterverein lädt zu seiner digitalen
Mitgliederversammlung 2020 am Donnerstag, den

22. April 2021, um 19.00 Uhr ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Jahresbericht 2019
3. Kassenbericht 2019
4. Revisionsbericht 2019
5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl der Revisorinnen/Revisoren
8. Verschiedenes

Bitte melden Sie sich bis zum 1. April 2021 über unsere
Zentrale (Telefon: 0431/97 91 90) an. Zudem benötigen wir eine
aktuelle E-Mail-Adresse, da Sie durch diese rechtzeitig die

Zugangsdaten zu unserer Versammlung erhalten. Des Weiteren
bitten wir zur Verifizierung um Ihre Mitgliedsnummer.

Hinsichtlich der Durchführung verweisen wir auf § 5 COVIns
AG, § 5 COVMG. Für die Veranstaltung wird ein digitales Gerät
benötigt, welches für eine digitale Veranstaltung geeignet ist.
Eine visuelle Wiedergabe ist nicht notwendig. Eine auditive

Wiedergabe ist jedoch vonnöten.
Wir hoffen auf bessere Zeiten.

Ihr Vorstand

Müllabfuhr in Kiel wird teurer

� Ab dem 1. Januar 2021 hat
das städtische Entsor-

gungsunternehmen ABK die
Preise für die Müllabfuhr emp-
findlich erhöht. Die Entsorgung
von Restmüll wird um 8,5 Pro-
zent teurer. Am Beispiel einer

120-Liter-Restabfall-Tonne mit
14-tägiger Leerung bedeutet dies
eine Preissteigerung von 13,52
auf nun 14,67 Euro.
Noch drastischer werden die Ge-
bühren für den Biomüll erhöht.
Hier steigen die Kosten sogar um

20,8 Prozent was für eine 120-Li-
ter-Tonne Bioabfall mit zweiwö-
chentlicher Leerung eine Preis-
steigerung von bisher 7,20 auf
nunmehr 8,70 Euro monatlich
bedeutet.
ZwarsinddiePreise fürdieAltpa-
pierentsorgung um 11,8 Prozent
gesunken, dies ist jedoch ange-
sichts des Umstandes, dass in
vielen umliegenden Kreisen die

Altpapierentsorgung kostenlos
ist, ein schwacher Trost. Insge-
samtwerdendieErhöhungenda-
zu führen, dass sich die zweite
Miete, wie die Betriebskosten ge-
nannt werden, aufgrund der
meist erfolgten Umlage derMüll-
gebühren im Rahmen der miet-
vertraglichen Vereinbarungen
für Mieterinnen und Mieter wie-
der einmal erheblichverteuert.�

� Viele Leserinnen und Le-
ser können sicherlich aus

eigener Erfahrung ein Lied von
den Fallstricken in der Kommu-
nikationmit Deutschlands größ-
tem Vermieter singen. Anfang
Dezember 2020 ging dem Kieler
Mieterverein ein Schreiben der
Vonovia zu, dessen Inhalt so ab-
surd ist, dass wir ihn hier abdru-
cken möchten. Es geht um das
Angebot einer Ratenzahlungs-
vereinbarunganeinMitglieddes
Kieler Mietervereins, welche wie
folgt lautet:

SSeehhrr  ggeeeehhrrttee  DDaammeenn  
uunndd  HHeerrrreenn,,
1. Wir machen aus dem Mietver-
trag „XY“ gegen Frau „Z“ offene
Forderungen der Deutschen An-

Vonovia konfus!
nington Heimbau GmbH in Höhe
von 0,00 Euro geltend.
2. Frau „Z“ erkennt zur Begrün-
dung einer selbständigen Verbind-
lichkeit an, der Deutschen Anning-
ton Heimbau GmbH die aufgeführ-
te Forderung zu schulden.
3. Frau „Z“ verzichtet auf Ein-
wendungen jeglicher Art hin-
sichtlich des Grundes und der
Höhe der Hauptforderung sowie
der Nebenforderungen.
4. Frau „Z“ verpflichtet sich wei-
terhin, die Gesamtsumme begin-
nend am „tt.mm.jjjj“ in 0 Raten
wie folgt zu leisten. Sonderzah-
lungen sind jederzeit möglich.

Schön, dass eine Sondertilgung
möglich sein soll, jedoch schade
um die Briefmarke.                             �

Betreff: Beitragsüberweisungen an Ihren Mieterverein
Liebe Mitglieder,

da coronabedingt persönliche Zahlungen des Beitrages nicht 
möglich sind und Sie dies zurzeit per Überweisungen erledigen

müssen, geben Sie unbedingt Ihre Mitgliedsnummer und den voll-
ständigen Namen an, damit eine sichere Zuordnung des Geldein-
gangs ohne großen Aufwand beim Mieterverein erfolgen kann. 

Für Ihre Mithilfe bedankt sich ganz herzlich
Ihr Mieterverein
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